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Kommentar: Im Bericht des Bundesrates zur Sterbehilfe ist politischer Ziindstoff drin, schreibt Christoph Schmid

Leiden lindern statt Suizidbeihilfe: Die Leistungen der Palliative
Care gehoren ins Krankenversicherungsgesetz

Die organisierte Sterbehilfe in der Schweiz wird weder ver-
boten noch strenger geregelt. Der Bundesrat gab im Sommer
bekannt, dass er auf sein viel kritisiertes Gesetzesvorhaben
verzichtet (siehe auch Fachzeitschrift Curaviva 3/2010). Die
Schlussfolgerung im bundesrétlichen Bericht «Palliative
Care, Suizidpravention und organisierte Suizidhilfe» lautet:
Die vorhandenen gesetzlichen Regelungen gentigen, um
Missbrauche der Sterbehilfeorganisationen beim begleiteten
Suizid zu ahnden. Gleichzeitig will der Bund seine Anstren-
gungen zur Suizidpravention und zur Palliative Care weiter-
fiihren und verstarken.

Es bleibt also alles beim Alten. Curaviva, dem Verband Hei-
me und Institutionen Schweiz, kann dies recht sein. In der
Vernehmlassung hat er sich gegen ein generelles Verbot der
Suizidbeihilfe ausgesprochen. Curaviva setzt das Selbstbe-
stimmungsrecht der Heimbewohnerinnen und Heimbewoh-
ner an die erste Stelle. Und dies beinhaltet als letzte Mog-
lichkeit auch die Option Suizid. Um dies aber mdglichst zu
verhindern, haben die Heime die Aufgabe, dafiir zu sorgen,
dass ihre Bewohnenden optimal betreut werden.

«Total Pain» - umfassendes Leiden

Dazu gehoren die Massnahmen der palliativen Medizin und
Pflege. Sie stellen sicher, dass die schwerwiegenden korper-
lichen Leiden wie Schmerz, Unwohlsein, Atemnot fast voll-
umfanglich gelindert werden kénnen. Zu dieser Betreuung
gehort aber auch die psychosoziale Begleitung. Menschen,
die unter ihren belastenden Krankheiten leiden und «am
liebsten sterben mochten», brauchen Pfle-

«Postulate zum Ausbau der
Palliativpflege sollten keine
leeren Worte bleiben.»

Christoph Schmid, Theologe
und Gerontologe, Leiter
des Ressorts Projekte und
Entwicklung im Fachbereich
Menschen im Alter

bei Curaviva Schweiz

Foto: zvg

tischer Ziindstoff drin. Gegenwartig erleben wir, dass die
Kantone in der Umsetzung der neuen Pflegefinanzierung
zum Teil nicht einmal die verlangten Pflegeleistungen voll-
umféanglich vergiliten. Wie sollen da die Leistungen der qua-
litativ hochstehenden Palliative Care-Grundversorgung in
den Institutionen der Langzeitpflege eine Chance haben,
finanziert zu werden?

Die nachsten Konflikte sind programmiert

Und noch ein weiteres Problem hat der Bundesrat zu l9sen.

In der Nationalen Strategie Palliative Care orientiert er sich
in den Grundlagepapieren an einem mehr-

gende, die Zeit fiir ein Gespréach haben.
Denn nur Im genauen Hinhoren kann fest-
gestellt werden, worunter ein Mensch wirk-
lich am meisten leidet, weil Leiden oft eine
korperliche, psychische, soziale und spiri-
tuelle Komponente hat. Palliative Care
nennt dieses Phanomen «total Pain» - um-

Menschen, die
«sterben mochten»,
brauchen Pflegende,

die Zeit fiir ein

Gesprach haben.

dimensionalen Care-Begriff. Care steht hier
fir Behandlung und Betreuung, die die psy-
chologische, soziale oder spirituelle Versor-
gung umfasst. Anderseits haben wir im
Krankenversicherungsgesetz (KVG) einen
Pflegebegriff, der exklusiv kérperbezogene

fassendes Leiden.

Zeit braucht es auch, um in aller Sorgsamkeit die (alternati-
ven) Moglichkeiten der Palliative Care zu besprechen, wie
die palliative Sedierung des sterbenden Menschen.

Doch da lasst der Schlussbericht des Bundesrates stark zu
winschen tibrig. Die grossartigen Postulate zum Ausbau der
Palliativpflege bleiben leere Worte, wenn dafiir nicht auch
angemessene Mittel zur Verfiigung gestellt werden. Bundes-
ratin Simonetta Sommaruga, die als Justizministerin jetzt
das Sterbehilfe-Dossier betreut, nehmen wir beim Wort. Sie
sagte in einem Interview mit der Zeitschrift «Beobachter»:
«Wir miissen die vorhandenen Mittel besser einsetzen - we-
niger fiir teure prestigetrachtige Spitzenmedizin, mehr fir
das Pflegepersonal und die Palliativmedizin.» Da liegt poli-

Pflegehandlungen umfasst und keinen
Spielraum fiir psychosoziale Interventio-
nen von Pflegenden zuldsst. Wie sollen denn Heime die Leis-
tungen der Pflegenden fiir Gesprache mit Bewohnern und
Angehorigen finanzieren? Nur in solchen Gesprachen kann
das Selbstbestimmungsrecht, das auch der Bundesrat hoch-
halt, unterstiitzt werden. Und nur in solchen Gesprédchen
konnen die alternativen Moglichkeiten, die Palliative Care
anbietet, aufgezeigt und besprochen werden.

Wenn die verschiedenen Leistungen der Palliativpflege
nicht explizit in den Leistungskatalog des KVG aufgenom-
men werden, mussen sie weiterhin liber die Kostenstelle
«Betreuung» den Bewohnenden direkt aufgebrummt wer-
den. Die nachsten Konflikte zwischen den Heimen, den Kan-
tonen und dem Preisiiberwacher sind programmiert. ®

1 9 CURAVIVA 11|11

3
[
°
c
3
c
[}
2
-
o
-
(7]




	Kommentar : im Bericht des Bundesrates zur Sterbehilfe ist politischer Zündstoff drin, schreibt Christoph Schmid : Leiden lindern statt Suizidbeihilfe : die Leistungen der Palliative Care gehören ins Krankenversicherungsgesetz

